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E 0   N T S CH El D U N G 
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Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prüfungsabteilung des EuropAischen 
Patentamts vom 21. Juli 1987, mit der die 
europAische Patentanmeldung Nt. 84 100 356.9 
aufgrund des Artikels 97(1) EPU zuruckgewiesen 
worden ist. 

Zusanimensetzung der Kanmier: 

Vorsitzender: J. Roscoe 
Mitglieder: 	W. Moser 

H. Reich 
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Sachverhalt und Antrãge 

Die europäische Patentanmeldung Nr. 84 100 356.9 ist durch 
Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 21. Juli 1987 
zurückgewiesen worden. Die Entscheidung wurde der 
Beschwerdeführerin durch eingeschriebenen Brief mit 
Rückschein zugestelit. Die Aufgabe zur Post ist am 
21. Juli 1987 erfolgt. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 
25. Juli 1987 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig die 
Beschwerdegebühr entrichtet. Die Beschwerdebegrundung ist am 
8. Februar 1988 eingegangen, d. h. nach Ablauf der in 
Artikel 108 EPU erwähnten Frist von vier Monaten. Die 
Beschwerdeführerjn hat daher am 8. Februar 1988 ebenfalls 
einen schriftlichen Antrag auf Wiedereinsetzung in die 
versäumte Frist eingereicht und gleichzeitig die Wieder -
einsetzungsgebühr bezahlt. 

Zur Begrundung ihres Wiedereinsetzungsantrages xnacht die 
Beschwerdeführerin im wesentlichen geltend, daB 

- aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen die übliche 
Notierung einer Frist für die Begrundung der Beschwerde 
unterblieben ist, 

- diese Situation sich möglicherweise dadurch ergeben hat, 
daB der Leiter der Patentabteilung (zugelassener Vertreter 
vor dem Europàischen Patentamt) gerade aus dexn tJrlaub 
zurück war und aufgrund innerbetrieblicher Besprechungen 
unter so starkeni Zeitdruck stand, daB die übliche 
Kontrolle der Fristenhandhabung bei der Beschwerdeführerin 
sowohi durch den Leiter der Patentabteilung als auch durch 
den zustàndigen Mitarbeiter (der sich zu diesem Zeitpunkt 
im tTrlaub befand) unterblieb. 
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In ihrem Bescheid vom 2. Mai 1988 hat die Kammer die 
Beschwerdeführerin aufgefordert, die näheren Umstände, die 

zu dem Versäumnis geführt haben, noch genauer zu schildern, 

da die im schriftlichen Wiedereinsetzungsantrag enthaltenen 

Ausführungen nach ihrer Ansicht eher auf einen Mangel an 

riötiger Sorgfalt hinzudeuten schienen. 

Am 7. Juni 1988 hat die Beschwerdeführerin alsdann ihren 

Antrag auf Wiedereinsetzung in die versáumte Frist zuruck-

gezogen. 

Entsche idungsgründe 

Da die Aufgabe zur Post des eingeschriebenen Briefes mit 

Rückschein am 21. Juli 1987 erfolgt ist (vgl. Abschnitt I 

hiervor), hãtte die Beschwerdeführerin aufgrund von 

Artikel 108, dritter Satz, sowie Regel 78 (3) EPU bis Ende 

November 1987 Zeit gehabt, die Beschwerdebegründung beim 

Europáischen Patentamt einzureichen. 

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen des Artikels 

108 EPU nicht, well die BeschwerdebegrUndung mehr als zwei 

Monate nach Ablauf der (zu ihrer Einreichung vorgeschrie-

benen) Frist beim Europäischen Patentamt eingegangen ist. 

Andererseits 1st eine Wiedereinsetzung (nach Artikel 122 

EPi) in diese Frist nicht mehr môgllch, well die Beschwerde-

führerin ihren diesbezüglichen Antrag zurUckgezogen hat. 

Gestützt auf Regel 65 (1) EPU 1st die Beschwerde daher als 

unzulässig zu verwerfen. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen. 

Der Geschãftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

F.Klein 	 J. Roscoe 
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